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Die Moral von Volk und Regierung im Kriege.
Der Krieg ist nach Clausewitz politische Zweckverfolgung. Er soll,

wenn die Politik mit ihren gewöhnlichen Mitteln nicht zu ihrem Ziele
kommt, den Widerstand, den ein anderer Staat leistet, mit Gewalt
brechen.

Jeder Kampf setzt sich zusammen aus der Handlung als solcher
und dem Geist und der Energie, welche jene leiten und tragen. Der
Kampf kann deshalb gewonnen werden, entweder dadurch, daß man
weitere Kampfhandlungen beini Gegner verunmöglicht, oder aber
dadurch, daß man seinen Widerstandswillen bricht.

Es ist denkbar, aber in Wirklichkeit kaum je vorgekommen, daß
Staaten einen Krieg verloren haben, weil ihr Instrument physisch in
so hohem Maße vernichtet wurde, daß Kampfhandlungen absolut
unmöglich geworden wären. Meist waren die Staaten ihrer Instrumente
durch deren moralischen Zusammenbruch beraubt. Kriege können
einmal dadurch verloren gehen, daß Staaten unfähig sind,
weiterzukämpfen allein deswegen, weil ihr Heer moralisch zusammengebrochen
ist. Dies ist möglich dort, wo die Interessen des Volkes und der Regierung
oder die des Staates und des Heeres auseinandergehen, oder wo das Volk
vom staatlichen Leben ferngehalten wird, wie dies zum Teil die
Geschichte der Kabinettskriege und der absolutistisch regierten Staaten
lehrt. Eine zweite Art, Kriege zu verlieren, lehrt uns die Geschichte
an Hand der mindestens ebenso zahlreichen Beispiele, wo Staaten den
Widerstand nicht aufgaben, trotz der relativen Zertrümmerung ihrer
Intrumente, wo es unmöglich war, Kampfhandlungen restlos zu unter-
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